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Artikel 2:   Werte der Union

Die Union beruht auf den folgenden Werten: Achtung der Menschenwürde der Unantastbarkeit

der Würde des Menschen, auf Freiheit und Gleichheit, auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und

Sozialstaatlichkeit sowie und auf der Achtung der Menschenrechte; diese Werte sind allen

Mitgliedstaaten gemeinsam. Die Union strebt eine friedliche Gesellschaft an, die auf in der

Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität gründet herrschen. Diese Werte sind allen

Mitgliedstaaten gemeinsam.

Explanation (if any) :

Die Würde des Menschen ist das höchste Gut in unserer Gesellschaft. Aus ihr leiten sich die
Menschenrechte ab. Die bloße Achtung der Würde des Menschen wird ihrer Bedeutung nicht
gerecht. Die Würde des Menschen muss in der Europäischen Union unantastbar sein (vgl. Art. 1
der Grundrechtecharta).

Der Wert der Gleichheit spiegelt das Ergebnis der Arbeitsgruppe "Soziales Europa" wider.

Auch die Sozialstaatlichkeit ist nach dem Selbstverständnis aller Mitgliedstaaten ein grundlegender
Wert ihrer jeweiligen Verfassungsordnung. Sie ist damit ein gemeinsamer Wert aller
Mitgliedstaaten. In der deutschen Verfassung gehört die Sozialstaatlichkeit sogar, wie die
Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenwürde, zu den obersten, durch die
Ewigkeitsgarantie geschützten Verfassungsgütern.

Satz 2 und 3 sind zu tauschen, da sonst der Eindruck entstehen könnte, die Mitgliedstaaten seien
nicht den Werten der Toleranz, der Gerechtigkeit und der Solidarität verpflichtet.


